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nicht ganz übergangen werden dürfen. Der Lehrer, dem auch hier
die seinen Zwecken entsprechende Auswahl anheimgestelll bleibt, wird

sich auch dabei meines Handbuchs mit Nutzen bedienen können, wo

sich von allem hier blos Angedeuteten die weitere, durch Citate belegte

Ausführung findet; wie ich denn überhaupt mit Bestimmtheit versichern

kann, dass dieser Leitfaden nichts enthält, was ich nicht durch die nö-

thigen Citate zu rechtfertigen im Stande bin. Dabei bin ich bemüht

gewesen, Alles so übersichtlich darzustellen, als bei so gedrängter

Kürze möglich war, habe aber freilich auch, um den Raum für das

wirklich Nothwendige zu sparen, auf alle stilistische Ausschmückung

verzichten müssen. Dass der Index sich blos über die wichtigem geo¬

graphischen Namen verbreitet, wird hoffentlich keine Missbilligung
finden, da ein ganz vollständiges Register (wie ich es allerdings aus¬

gearbeitet halte) allein fast 4 Bogen gefüllt und somit den Umfang des
ganzen Werkchens, das so schon bedeutend stärker geworden ist, als
eigentlich beabsichtigt war, zu sehr vergrösserl haben würde. Ob ich

nun wirklich ein seinem Zwecke entsprechendes, brauchbares und die

Wissenschaft förderndes Lehrbuch geliefert habe, diess zu beurtheilen

muss ich compelenten Richtern überlassen, die ich ersuche, mich durch

eine humane, aber unparteiische Kritik auf die gewiss noch zahlreichen
Mängel meiner Arbeit aufmerksam zu machen, um ihnen bei einer

zweiten Auflage, die bei einem solchen Schulbuche ja wohl zu hoffen

steht, abhelfen zu können; glücklich aber würde ich mich schätzen,
wenn das Werkchen sich einer eben so nachsichtigen und wohlwollen¬

den Aufnahme zu erfreuen hätte, wie sie meinem Handbuche der alten

Geographie in so ehrenvoller Weise zu Theil geworden ist. Schliess¬

lich fühle ich mich gedrungen auch dem Herrn Verleger für die ge¬

schmackvolle Ausstattung und dem gelehrten Corrector, Herrn Mein¬
hardt, für die auf die Correctur verwendete lobenswerthe Sorgfalt

meinen verbindlichsten Dank abzustatlen.

Leipzig, am 28. Juli 1850.

Forbiger.


